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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH für die Nut-
zung von Ladepunkten mit einer Ladekarte 

1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrags ist die entgeltliche Nutzung von Ladepunk-
ten für elektrisch betriebene Fahrzeuge durch den Kunden unter Ver-
wendung einer von der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (ab hier: 
die „EWF“), Arolser Landstraße 27, 34497 Korbach, ausgegebenen Lade-
karte. 

2 Allgemeines zur Ladekarte 

2.1 Der Kunde hat die Möglichkeit unter https://www.ewf.de/privatkun-
den/e-mobilitaet/ewf-ladekarte  die Ladekarte anzufordern. Die EWF 
schickt dem Kunden anschließend die Ladekarte zu. Die erforderliche PIN-
Nummer zum Aktivieren der Ladekarte erhält der Kunde im Anschluss se-
parat. 

2.2 Mit der von der EWF überlassenen PIN-Nummer kann sich der Kunde 
im Portal unter https://ewf.ladecloud.de/contract registrieren. Unmittelbar 
nach erfolgreichem Registrierungsvorgang erhält der Kunde von der EWF 
eine E-Mail über die Freischaltung der Ladekarte. Die Registrierung ist Vo-
raussetzung für die Freischaltung. 

2.3 Mit der Ladekarte ist der Kunde berechtigt, alle von der Regioladen+ 
GmbH & Co. KG betriebenen Ladesäulen, alle Ladesäulen von Kooperati-
onspartnern des ladenetz.de-Verbunds sowie alle Ladesäulen der externen 
Roaming-Kooperationspartner von ladenetz.de zur Beladung von Elektro-
fahrzeugen zu nutzen. Eine Übersicht über die nutzbaren Ladesäulen ist un-
ter www.ladenetz.de ersichtlich. 

2.4 Die Ladekarte bleibt Eigentum der EWF. Die PIN-Nummer ist vom Kun-
den sorgfältig aufzubewahren. Die Beschädigung der Karte, den Verlust der 
Karte sowie der PIN-Nummer hat der Kunde der EWF unverzüglich in Text-
form mitzuteilen. Mit Meldung des Verlusts sperrt die EWF die bisherige La-
dekarte umgehend. Für die Ausstellung einer Ersatzkarte erhebt die EWF 
ein Entgelt in Höhe von 30,00 Euro (brutto). Alle bis zur Verlustmeldung ge-
tätigten Ladevorgänge werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 

2.5 Der Kunde ist verpflichtet, seine im Portal hinterlegten Angaben stets 
korrekt und aktuell zu halten. Sollten sich die persönlichen Daten des Kun-
den ändern, ändert er diese im Portal oder teilt die Änderungen der EWF per 
E-Mail (e-mobilitaet@ewf.de) mit. 

2.6 Die Ladekarte ist nicht übertragbar. 

3 Ablauf eines Ladevorgangs mit der Ladekarte 

3.1 Der Kunde wählt eine Ladesäule aus. 

3.2 Der Kunde verbindet das Elektrofahrzeug ordnungsgemäß mit der Lade-
säule. Der Stecker wird verriegelt, sofern dies technisch möglich ist. 

3.3 Der Kunde authentifiziert sich mit der Ladekarte (RFID-Karte) an der La-
desäule und startet den Ladevorgang. 

3.4 Nach erfolgreichem Ladevorgang entriegelt der Kunde den Stecker und 
entfernt das Ladekabel an der Ladesäule sowie an seinem Elektrofahrzeug. 

4 Entgelt 

4.1 Der Kunde zahlt ab Freischaltung der Ladekarte einen monatlichen 
Grundpreis, der unabhängig vom konkreten Umfang der Nutzung der Lade-
säulen ist. Zudem fällt pro Ladevorgang ein verbrauchsabhängiges Entgelt 
für die geladene Energiemenge (Ladekosten für AC oder DC) an.  

4.2 Die Preise kann der Kunde seinem Tarif im Portal entnehmen.  

4.3 Die EWF bzw. deren Dienstleister rechnet die Leistungen monatlich 
nachweisbar ab. Der Kunde erhält die Rechnungen über das Portal und 
wird per E-Mail über neue Rechnungen im Portal informiert. Der zu zah-
lende Rechnungsbetrag wird zu dem von der EWF angegebenen Zeitpunkt 
zur Zahlung fällig und wird per SEPA-Lastschriftverfahren/Kreditkarte von 
dem vom Kunden in seinem Portal angegebenen Konto abgebucht. Bei Zah-
lungsverzug ist die EWF berechtigt, die Ladekarte zu sperren. 

4.4 Die EWF ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen 
verpflichtet, die Preise im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in 
Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB zu ändern. Der Kunde kann 
dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der Preis-
ermittlung ist die EWF verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz ge-
genläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. Die EWF hat den 
Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass 
Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben 
Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf die 
EWF Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen. 

Über die Änderung wird die EWF den Kunden rechtzeitig, mindestens je-
doch einen Monat vor Wirksamwerden der Änderung in Textform informie-
ren. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag auf den Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. 

4.5 Abweichend von Ziffer 4.4 werden Änderungen der Umsatzsteuer ge-
mäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche 
Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. 

4.6 Gegen Ansprüche der EWF kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

5 Vertragslaufzeit  

5.1 Der Vertrag beginnt mit Freischaltung der Ladekarte durch die EWF. Der 
Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Ver-
tragspartnern mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende in Textform 
gekündigt werden. Löscht der Kunde sein EWF-Kundenkonto über das Por-
tal https://ewf.ladecloud.de/contract, kommt dies einer Kündigung in Text-
form gleich. Die EWF wird die Ladekarte ab dem bestätigten Kündigungster-
min sperren. 

5.2 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde Zah-
lungsrückstände trotz Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen erfüllt oder 
wenn die EWF begründete Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Lade-
karte vorliegen. 

5.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Ladekarte zum Zeitpunkt der Vertragsbe-
endigung an die EWF zurückzugeben. 

6 Benutzung der Ladesäulen 

6.1 Der Kunde wird die Ladesäulen der Ladenetz-Kooperationspartner so-
wie der externen Roamingpartner sorgfältig behandeln und bedienen. Er 
wird die angebrachten Nutzungsbedingungen einhalten und die Ladeinfra-
struktur ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Steckertypen verwen-
den. 

6.2 Für die Benutzung von öffentlichen Ladesäulen sind die Informationen 
auf www.ladenetz.de und die geltende Straßenverkehrsordnung maßge-
bend. Für die Benutzung von halböffentlichen Ladesäulen gelten die vom 
jeweiligen Ladesäulenbetreiber vorgegebenen Nutzungsbedingungen und 
Öffnungszeiten. 

6.3 Der Kunde hat sicherzustellen, dass im Wechselrichter seines Ladege-
räts kein gleichspannungsbehafteter Fehlstrom auftritt. Andernfalls ist nur 
eine einphasige Beladung zulässig (230 V). Weiter ist der ordnungsgemäße 
sowie unversehrte Zustand des mitgeführten und für die Beladungsleistung 
zugelassenen Ladekabels kundenseitig zu gewährleisten. Darüber hinaus 
müssen sämtliche vom Kunden genutzten Hilfsmittel den geltenden ge-
setzlichen Vorschriften entsprechen. 

6.4 Der Kunde ist verpflichtet, sein Fahrzeug unmittelbar nach Beendigung 
des Ladevorgangs umgehend vom Ladepunkt zu entfernen. 

7 Roaming 

7.1 Der Kunde ist berechtigt, mit der Ladekarte die Ladesäulen der Ro-
amingpartner von ladenetz.de zu nutzen. 

7.2 Die Nutzung der Ladesäulen der Roamingpartner erfolgt zu den Nut-
zungsbedingungen der jeweiligen Roamingpartner. 

7.3 Eine aktuelle Liste der Roamingpartner kann der Kunde unter www.la-
denetz.de einsehen. Ein Anspruch auf Nutzung der Ladeinfrastruktur eines 
Roamingpartners besteht für den Kunden nicht. Die Zusammensetzung der 
Roamingpartner kann sich verändern. 

7.4 Die EWF behält sich vor, die Roamingfunktion der Ladekarte zu sperren, 
wenn innerhalb eines Zeitraums von zwei aufeinander folgenden Monaten 
mehr als 50 % der Ladevorgänge im Rahmen des Roaming erfolgen. 

8 Haftung 

8.1 Die EWF haftet gegenüber dem Kunden nicht auf Schadens- und Auf-
wendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, unerlaubte 
Handlung, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Freistellung 
etc.). 

8.2 Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht bei Übernahme einer 
Garantie, einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger 
zwingender gesetzlicher Haftung, in Fällen des Vorsatzes, der Arglist oder 
der groben Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das 
heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nut-
zer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei einer leicht fahrlässigen Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt. Für den Verlust 
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von Daten haftet die EWF nur nach Maßgabe der vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen und wenn der Verlust auch durch angemessene Datensiche-
rungsmaßnahmen des Kunden nicht vermeidbar war. 

9 Änderungen dieser Bedingungen 

9.1 Die EWF ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
ändern, wenn und soweit die Änderung erforderlich ist, um eine bei Ver-
tragsschluss noch nicht vorhandene und nicht vorhersehbare bedeutende 
Störung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung zu beheben, die 
von der EWF nicht veranlasst wurde und auf die sie keinen Einfluss hat oder 
um eine im Vertragsverhältnis entstandene Lücke zu beseitigen, die nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entste-
hen lässt, sofern keine gesetzliche Regelung bereitsteht, welche die ent-
standene Lücke füllt. 

9.2 Die jeweiligen Änderungen werden dem Kunden mindestens einen Mo-
nat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform bekanntgegeben. Der 
Kunde hat die Möglichkeit, den Änderungen in Textform bis zum Zeitpunkt 
des geplanten Wirksamwerdens der Änderungen zu widersprechen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Erfolgt 
kein fristgerechter Widerspruch, gelten die Änderungen als genehmigt. Da-
neben kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Auf die Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs und auf das 
Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages wird die EWF den Kunden bei 
Bekanntgabe der Änderungen gesondert hinweisen. 

10 Datenschutz, Bonität 

10.1 Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis erhobenen Da-
ten werden von der EWF automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rah-
men der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses (z. B. Verbrauchsab-
rechnung, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung, Auswertung) unter Be-
achtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen genutzt und können zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses an die beteiligten Kooperations-
partner der EWF und beauftragte Dritte weitergegeben werden. 

10.2 Die EWF ist berechtigt, die erhobenen Kundendaten für Informations-
zwecke und zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung zu nutzen. 

10.3 Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten 
für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung gegen-
über der EWF widersprechen. 

10.4 Die Vertragspartner erklären ihr widerrufliches Einverständnis, dass 
sie jeweils Auskünfte bei Wirtschaftsauskunfteien zur Prüfung der Bonität 
einholen können. Insbesondere ist die EWF berechtigt, eine Bonitätsaus-
kunft über den Kunden einzuholen, die auch die Ermittlung eines Wahr-
scheinlichkeitswertes für sein zukünftiges Zahlungsverhalten erfasst (sog. 
Scoring). Zu diesem Zweck übermittelt die EWF u. a. die Anschrift des Kun-
den an eine Wirtschaftsauskunftei. 

11 Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Energie Waldeck-
Frankenberg GmbH, Arolser Landstraße 27, 34497 Korbach, E-Mail: e-
mobilitaet@ewf.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-
rufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge-
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

12 Verbraucherstreitbeilegung  

Die EWF nimmt als Elektromobilitätsanbieter an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil. 

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

13.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam.  


